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das Beichtkind behandeln wie jeder andere, der in einer ſolchen
Sündengelegenheit lebt Wie aber die Ocecasionarii zu behandeln
ſind, ſird als bekannt QAus der DTA vorausgeſetzt.

Aus den bisherigen Ausführungen ergibt ſich nun, ob der
Beichtvater mit Kajus und Kaja richtig entſchieden hat Wenn die
ſelben keine chweren Sünden begangen hatten, die mn notwendigem
Zuſammenhange mit dem Modellſtehen ſich befanden, und ſie
einen ſehr triftigen run hatten, durch Modellſtehen ihren Unterhalt

verdienen, ſo durfte der Beichtvater ſie nicht zwingen, das Modell  2  —
tehen dran zu geben. Wenn aber zwar einige Sünden vorgekommen
waren, aber nicht ſo viele und derartige, daß das Modellſtehen zur
0CCeasio proxima beccandi wurde, mu der Beichtvater ſie ernſt
ermahnen, dieſe oeCSi peccandi 3u meiden oder durch geeignete
Mittel 3 überwinden. Wenn endlich für Kajus und Kaja das
Modellſtehen eine freiwillige nächſte Sündengelegenheit war, die nicht
anders gehoben werden konnte, als durch Unterlaſſung des (odell—
tehens, und wenn trotzdem die beiden Pönitenten ſich weigerten,
die  3 künftig unterlaſſen, ſo konnte und mußte der Beichtvater die
Abſolution verweigern.)

Freiburg Dr Prümmer . P., Univ.⸗Prof.
(Irregularität Verſtümmelung Alfred, ein jun⸗

ger Prieſter, wurde Ur Militärſeelſorge einberufen und wirkte als
Seelſorger in einem azarett, mn welchem viele Verwundete Qus dem
nahe gelegenen Untergebracht wurden. Er atte, bevor
CEL den prieſterlichen Beruf erwählte, mehrere Jahre Medizin ſtudiert
und ſich mn der Arzneikunde bedeutende Kenntniſſe erworben. Er freute
ſich, In ſeiner gegenwärtigen Lage öfters Gelegenheit 3u haben, die
erworbenen mediziniſchen Kenntniſſe verwerten können, da ſich
manchmal der Mange Aerzten ühlbar machte und darum ſeine
Mitwirkung den Aerzten erwünſcht Dar. Einmal wurde Eein Soldat
gebracht, deſſen Bein durch einen Granatenſplitter verwundet War
Da zufällig kein ＋3 gegenwärtig war und Alfred nicht wu  ,

die Aerzte dem Verwundeten würden Hilfe bringen können,
glaubte be ſelbſt durch einen operativen ingri das Eiſen QAus dem
Beine entfernen ollen, da CEL Im Gebrauche der chirurgiſchen In
trumente  I die nötige Fertigkeit zu beſitzen meinte. Doch mißlang der

1) Von den neueren Theologen behandeln die Frage nach Erlaubtheit
des Modellſtehens Unter anderen Berardi (de Occasionariis I recidivis, u. 29
Göpfert (Moraltheologie II, n. 235), Génicot (Theol mor. I, 407), Noldin (de
Sexto Praecepto 60) Letzterer faßt kur die Bedingungen IuLl Erlaubtheit de
Modellſtehens folgendermaßen zuſammen: „2) ut éExemplar 145 necessarium Sit;

Ut denudatio 0  — Ultra necessitatem extendatur; etenim Hnis artis obtineri
potest, tSi partes Prorsus Obseoenae tegantur; Ut abhibitis cautelis,
Praesertim Oratione t honesta intentione Serio artis tudio vacandi
cludatur periculum consensus 1n delectationem forte suborientem.“ Dieſe
Bedingungen gelten ebenſowohl für die Modelle wie
auch unſer Maäan. Theol mor. II, 695

für den erg
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Verſuch und der Arzt, Hin am nächſten Tage das Bein unterſuchte

und Symptome der Blutvergiftung ſah, beſchloß, die Amputation

des Beines vorzunehmen. Alfred war nun im Gewiſſen ſehr be⸗

unruhigt, indem er ſich erinnerte, daß er durch die Ausübung der

ärztlichen Praxis und beſonders durch die gewagte Operation ein

kirchliches Gebot übertreten habe und vielleicht ſogar irregulär geworden

ſei. — Es fragt ſich nun: War ſeine Gewiſſensangſt begründet?

Hat er wirklich ein Kirchengebot übertreten? Wann verfällt der Prie⸗

ſter durch Ausübung der Chirurgie der Irregularität?

Die Ausübung der ärztlichen Praxis war in den erſten chriſt⸗

lichen Jahrhunderten durch kein kirchliches Geſetz verboten. Papſt Bene⸗

dikt XIV. führt in ſeinem Werke „De synodo diccesana“ (L. XIII.

C. X. n. 5) mehrere Beiſpiele von Biſchöfen auf, die nebſt ihrem biſchöf⸗

lichen Amte auch die Arzneikunſt ausübten, z. B. der heilige Juvenal,

der heilige Euſebius v. Vercelli... Weil aber, ſo fährt derſelbe Papſt

an der erwähnten Stelle fort, die Kirche im Verlaufe der Zeit aus

gerechten und wichtigen Gründen (justis et urgentibus de causis)

es für angemeſſen hielt, den Mönchen und Klerikern der höheren

Weihen die Ausübung der ärztlichen Praxis zu verbieten, wie zum

Beiſpiel auf dem Konzil von Reims (1131), auf dem Lateran⸗

Konzil (1139) .. — deren Beſtimmungen vom Papſt Alexander III.

und Honorius III. beſtätigt wurden —, darum war in der Folge

zur Ausübung der ärztlichen Praxis die Erlaubnis des apoſtoliſchen

Stuhles notwendig. Dieſe Erlaubnis wurde nur dann erteilt, wenn

an einem Orte kein Arzt oder ſolche im Verhältnis zur Bevölkerung

in nicht genügender Zahl vorhanden waren; auch manchmal wegen

Armut des Prieſters, damit er ſich und den Seinen den nötigen

Lebensunterhalt erwerben konnte. Stets aber war der erteilten Er⸗

laubnis die Klauſel beigefügt: absque incisione et adustione. —

Das IV. Lateran⸗Konzil traf die Beſtimmung: Nec ullam chirur⸗

giae artem subdiaconus, diaconus vel sacerdos exerceat, quae

adustionem vel incisionem inducit (c. 9, X. 3, 50). Wie ſtreng die

Ausübung der Chirurgie durch Schneiden verboten war, geht aus

einem Dekretal Innozenz' III. (in Cap. Tua nos de homicidio) her⸗

vor, in welchem ein diesbezüglicher Fall erwähnt wird. Ein Mönch,

der die ärztliche Wiſſenſchaft vollkommen erlernt hatte und dieſelbe

nicht aus Gewinnſucht, ſondern nur aus Barmherzigkeit ausübte,

hatte eine Frau von einer Geſchwulſt, die ſich an ihrer Kehle ge⸗

bildet hatte, durch einen Einſchnitt befreit. Er hatte der Frau ver⸗

boten, ſich dem Winde auszuſetzen, was ſie aber wegen dringender

Feldarbeiten nicht beobachtete, ſo daß ſich ihr Zuſtand verſchlimmerte

und der Tod herbeigeführt wurde. Das Urteil des Papſtes, dem dieſer

Fall vorgelegt wurde, lautete: „Dieſer Mönch hat ſehr ſchwer gefehlt,

indem er ſich ein fremdes Amt anmaßte, das ihm keineswegs zukam.

Wenn er jedoch aus Mitleid und nicht aus Gewinnſucht ſo gehandelt

hat und zugleich in der Chirurgie die e hatte, auch
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erſuch und der Arzt, der am ächſten Tage das Bein unterſuchte
und mptome der Blutvergiftung ſah, beſchloß die Amputation
des Beines vorzunehmen. Alfred war un m Ewiſſen ehr be
unruhigt, indem 0- ſich erinnerte, daß durch die Ausübung der
ärztlichen Praxis und beſonders durch die ewagte Operation ein
kirchliches Gebot übertreten habe und vielleicht ogar irregulär geworden
ſet Es ragt ſich nun! War ſeine Gewiſſensangſt begründet?
Hat wirklich ein Kirchengebot übertreten? Wann verfällt der Prie⸗
ſter durch Ausübung der Chirurgie der Irregularität?

Die Ausübung der ärztlichen Praxis war n den erſten I
lichen Jahrhunderten durch kein kirchliches Geſetz verboten. Bene—
dikt XIV Uhr m ſeinem Werke De Synodo dicesana“ (L XIII

—.— 5) mehrere Beiſpiele von Biſchöfen auf, die ne ihrem öf
lichen mite auch die Arzneikunſt ausübten, der heilige Juvenal,
der heilige Euſebius Vercelli. Weil aber, 0 ahr derſelbe 0

der erwähnten 22  S  telle fort, die Kirche Iim Verlaufe der Zeit aus
gerechten und wichtigen Gründen (jJustis t Urgentibus de causis
eS für angemeſſen 1E den Mönchen und Klerikern der höheren
Weihen die Ausübung der ärztlichen Praxis 3u verbieten, wie zum
eiſpie auf dem Konzil von Reims (1131), auf dem Lateran—
Konzil (1139) deren Beſtimmungen vom Papſt Alexander III
und Honorius III beſtätigt wurden darum war in der Folge
6  Ur Ausübung der ärztlichen Praxis die Erlaubnis des apoſtoliſchen
Stuhles notwendig. Dieſe Erlaubnis wurde nur dann erteilt,

einem Tte kein Arzt oder Im Verhältnis zur Bevölkerung
n nicht genügender Zahl vorhanden waren; auch manchmal wegen
rmu des Prieſters, Ami er ſich und den Seinen den nötigen
Lebensunterhalt erwerben konnte. Stets aber war der erteilten Er
aubnis die Klauſel beigefügt: absque ineisione t adustione.
Das Lateran⸗Konzil traf die Beſtimmung: Nece AIII Chirur—
giae artem subdiaconus, diaconus vel Sacerdos Exerceat, guae
adustionem Vvel incisionem indueit (E 9. 3. 50) Wie ſtreng die
Ausübung der Chirurgie durch Schneiden verboten war, geht QAus
einem Dekretal Innozenz' III (in Cap Pua — 108 de homicidio) her
vor, un welchem ein diesbezüglicher Fall rwähnt wird. Ein Mönch,
der die ärztliche Wiſſenſcha vollkommen erlernt hatte und dieſelbe
nicht aus Gewinnſucht, ſondern nuLr Aus Barmherzigkeit ausübte,
hatte eine rau von einer Geſchwulſt, die ſich ihrer Kehle 9e
bildet hatte, durch einen Einſchnitt befreit. Er hatte der Frau ver
boten, ſich dem mMode auszuſetzen, was ſie aber wegen dringender
Feldarbeiten nicht beobachtete, ſo daß ſich ihr Zuſtand verſchlimmerte
und der Tod herbeigeführt wurde: Das Urteil des Papſtes, dem dieſer
Fall vorgelegt wurde, autete „Dieſer Mönch hat ehr er gefehlt,
indem ſich ein fremdes Amt anmaßte, das ihm keineswegs anl
Wenn jedoch QAus Mitleid und nicht aus Gewinnſucht ſo gehandelt
hat und zugleich der Chirurgie die nötige Hai hatte, auch
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den gehörigen Fleiß anwandte, ſo iſt EL wegen dem, OaS durch den
Ungehorſam der Frau eingetreten iſt, nicht m der Weiſe tadeln,
daß man mit ihm, nachdem ETL gebührende Genugtuung geleiſtet
hat, nicht milder verfahren und die Zelebration der 1
tatten 0  E  7 on aber wäre ihm die Ausübung der rieſter⸗
lichen Gewalt ſtrenge verboten“ (C 19, 5. 12) Die Aus
übung der Arzneikunſt absque ineisione war ſeitdem durch kein
allgemeines Eſe verboten; wohl aber wurden von mehreren
Partikular⸗Konzilien beſonders des verfloſſenen Jahrhunderts dies
bezügliche Verbote erlaſſen. Das Konzil von Utrecht
tit. VIII, Cap 4. beſtimmte: Ars medendi Corporibus O0mnibus
omnnino Clericis interdicitur. Utpote minus decens EO8. qui

incumbunt.animabus curandis Das Konzil von Rouen
decr. XI Medieorum chirurgorumve artem, tantis

periculis Obnoxiam Her unqualnl praesumant, tiam
SU praetextu caritatis. Der heilige Alfons ehrt, daß der
Kleriker höherer Weihen durch Ausübung der ärztlichen und chirur
giſchen Praxis Unter folgenden Bedingungen nicht irregulär werde

modo Sit peritus; Na. alias 1IIOII effugeret irregularitatem.
81 temere Vel (COntra Ppraeceptum mediei praeberet remedium, EX
9u IIOTS aut ejus notabilis 4CCeleratio eveniret; 20⁰ modo Cle-
ricus medeatur sine in(isione Vel adustione: alioquin, CU 10 4 —

Dresse vetetur (lerieis IN Sacris 8Sub ir1regularitatis (in
Cap Sententiam. Ne clerici), jam gunt irregulares, 81 tali M-
Cisione vel adustione IOTS sequatur VII 384) Doch iſt
dieſes Verbot nach demſelben heiligen Lehrer kein abſolutes. Er ahr
ort 81 tamen peritus absit, bene poterit tune c(lerieus aut IHNOI=
achus sine peccato t consequenter Sine periculo irregularitatis
ncisionem 61 adustionem bere Nach dieſen Worten „§S1 peritus
bsit“ ſcheint auch der bloß dringende Notfall den Kleriker ent
ſchuldigen, wenn nuLl irgendwelche, wenn auch eringe offnung des Ge
lingens vorhanden iſt Unter dieſes Verbot ällt natürlich nicht die
gelegentliche Erteilung eines ärztlichen Qte oder die Verabreichung
einer erprobten Medizin, beſonders enn ärztliche 2 nicht leicht
3u ſinden iſt Darum ſchein die Beſorgnis Alfreds, durch Ausübung
der ärztlichen Praxis ein Kirchengeſe übertreten zu haben,
begründet zu ſein; denn einerſeits beſitzt die nötigen mediziniſchen
Kenntniſſe, welche einen 9 Erfolg ſeiner Tätigkeit verbürgen
konnten; anderſeits dürfte im Lazarette Mangel Aerzten
öfters der Fall der Notwendigkeit eingetreten ſein Bedenklich
aber erſcheint die Operation, die EL verwundeten oldaten vor
nahm Wäre der von ihm ewagte operative ingri wirklich Ur⸗
ache eweſen, daß die Amputation des Beines notwendig wurde,
und nahm denſelben ohne hinreichenden Grund vor, da vielleicht
ärztliche ohne Gefahr für den Patienten abgewartet werden
konnte, ſo wäre EL reilich der Irregularität defeetu lenitatis
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verfallen, ſelbſt dann, wenn ohne E ſündhaften Leichtſinn g9e
handelt hätte. Ließ ſich aber dabei vom itlen Verlangen leiten,
ſeine chirurgiſche Fertigkeit zeigen, obwohl EL ſich der Gefahr eines
Mißlingens wohl bewußt war, ſo lag der Fall einer mutilatio
gravi Culpa vor, welche die irregularitas delieto nach ſich zie
Dieſer irregularitas würde EL elbſt dann verfallen ſein, wenn
das verbietende kirchliche Geſetz und die auf Uebertretung desſelben
geſetzen Strafe nicht gekannt 0  6 oder ſich desſelben um Moment
der Operation nicht bewußt geweſen waäre Doch iſt die ent⸗
gegengeſetzte Anſicht, daß nämlich die Kenntnis der mit dieſem Ver⸗
gehen verbundenen Irregularität notwendig iſt, ſich dieſelbe
zuziehen, nicht ohne Probabilität; und Alfred nach dieſer An⸗
ſicht nuL dann irregulär geworden, wenn der leidige Fall offenkundig
geworden äre, weil dann die Irregularität propter infamiam ein⸗
reten würde, der man auch ohne Kenntnis der Strafe verfällt.
(Vgl Lehmkuhleꝛ II Da Alfred M Einverſtändniſſe mit den
Aerzten eine Praxis ausübte, dürfte die Gefahr daß der Fall zur
Kenntnis der Oeffentlichkeit gelangen werde, ausgeſchloſſen ſein Im
Falle einer mutilatio (culta kann aber auch der Biſchof die Dis
pens von der Irregularität erteilen. Doch ſcheint eS Iim gegebenen
Falle ehr zweifelhaft, ob wirklich der von Alfred ewagte operative
Eingriff Urſache der Blutvergiftung und der lQus dieſem Grunde
notwendig gewordenen Amputation war oder ob nicht vielmehr das
nicht frühzeitig entfernte Eiſenſtück das Unglück verſchuldete.
Da überdies Alfred die nötige ärztliche Erfahrung beſitzt, konnte CT

die Ueberzeugung gewinnen, daß jede Verzögerung der Operation
eine nächſte Gefahr des Brandes oder der Blutvergiftung herber
führen würde. Der Fall einer olchen Notwendigkeit entſchuldigt
irchengeſetz und darum auch von der Irregularität. Hat Alfred
wirklich m dieſer Ueberzeugung gehandelt, ˙ hat eLr weder geſündigt,
noch auch die Irregularität ſich zugezogen.

Mautern. Fr Leitner 88

V (Kruzifixk  E und Konfiteor⸗Gebet als
vollkommener Reue.) In einer Paſtoralkonferenz die Art und
Weiſe, vollkommene Reue erwecken, auf der Tagesordnung.
Teilnehmer ſind ollends überzeugt von der Notwendigkeit, die
Gläubigen beſonders für die Zeit eventueller plötzlicher Todesgefahr
m dieſer Uebung praktiſch belehren. Doch in etreff der hier 3U
befolgenden Methode gehen ihre nſt

en auseinander. Paſtoral⸗
profeſſor Dr betont zunächſt, wie man mn plötzlichen Todesgefahren
10 keine Zeit mit anderen, unnötigen ebungen verlieren ſoll, bevor
man den Sterbenden zur Erweckung der vollkommenen Reue praktiſch
angeleitet hat „Wie geht man vor, wenn jemand plötzlich m bde
gefahr omm und kein Seelenarzt zur Hand iſt? Man ammert
Agt, man weint Um das Sterbebett des lieben Vaters, des ranken


